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Schulordnung  Januar 2022 

Diese Regeln und Abmachungen dienen dazu, das Zusammenleben einfacher zu machen damit wir alle 

mehr Energie und Ausdauer haben für Dinge, die uns wirklich interessieren und vorwärtsbringen. 

Grundregeln  

Regel Wer es genauer wissen will: 
(Hier sind Beispiele, wie das im Alltag gelebt wird. Die Aufzählungen und Beispiele sind natürlich nicht 

abschliessend.) 
Wir gehen miteinander mit 

Respekt und Anstand um. 

Wir grüssen einander mit Anrede und Namen. 

Wir begrüssen und verabschieden uns vom Unterricht. 

Wir verwenden eine anständige Sprache. 
Wir sagen bitte wenn wir etwas wollen und bedanken uns nachher. 

 

Wir leben Rücksicht und 

Ehrlichkeit. 

Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Wir respektieren 

aber andere Meinungen und hören zu. 

Wir lassen einander ausreden. 

Wir lügen einander nicht an. Wir wollen für unsere Schülerinne und 

Schüler verlässliche und freundliche Mitmenschen sein. 

 

Wir wollen und tolerieren keine 

Gewalt. 

Niemand will verprügelt oder sonstwie geschubst oder drangsaliert 

werden. Deshalb tun wir das nicht. Nie. 

 

Wir schauen zueinander und 

tragen uns Sorge. 

Wir können gemeinsam konzentriert arbeiten 

Wir lassen auch andere in Ruhe arbeiten, auch wenn es im 

Unterricht einmal eine Zwischendurchpause gibt. 

Wir beleidigen einander nicht. 
 

Wir gehen mit Sorgfalt mit 

Material und unserer Umgebung 

um. 

 

Wir anerkennen und schätzen, dass die Schule uns Material 

kostenlos abgibt. 

Wir tolerieren keine Sachbeschädigungen, gleich welcher Art. 

Wir machen uns das Leben 

einfacher, indem wir Disziplin 

und  Pünktlichkeit täglich 

vorleben. 

 

Wir sind pünktlich im Unterrichtszimmer bereit. 

Wir haben die Hausaufgaben erledigt. 

Wir kommen ausgeschlafen und in Ruhe zur Schule. 

Wir ziehen uns angemessen an. Die Schule ist ein Arbeitsort, kein 

Freizeitort. 

 

Die Lehrerin, der Lehrer helfen 

uns, Ziele für ein gutes Leben zu 

erreichen. 

 

Wir akzeptieren, dass die Lehrperson das Sagen hat. 

Wir sehen ein, dass Regeln uns allen helfen, dass aus dieser Zeit am 

HoGa eine gute Zeit wird. 
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Sorgfalt und Sauberkeit  

⋅ Wir halten unsere Schule (Platz, Haus, Zimmer) sauber.  

⋅ In den Schulzimmern tragen wir keine Strassenschuhe (Spezialräume ausgenommen).  

⋅ Wir geben ausgeliehenes Material unbeschädigt zurück.  

⋅ Schäden melden wir der Lehrperson oder dem Hauswart. 

 

Pausenplatz  

⋅ Wir essen und trinken (Wasser ausgenommen) nur auf dem Pausenplatz.  

⋅ Wir bleiben während der Pause auf dem Pausenareal.  

⋅ Für Ballspiele und Schneeballschlachten gehen wir auf die grosse Wiese oder den Hartplatz hinter 

der Turnhalle. 

 

Elektronische Geräte  

⋅ Ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrperson sind die Geräte auf dem Schulhausgelände nicht 

sichtbar und ausgeschaltet.  

⋅ Im Hoga-Lunch dürfen die Geräte während der Mittagspause verwendet werden.  

 

Fahrzeuge  

⋅ Wir stellen unsere Fahrräder direkt im Veloständer ab. 

 

 

Ergänzend, auch bei Suchtmitteln, gelten die kantonalen Verordnungen des Erziehungsrates.  

z.B. Auffindbar unter https://www.lexfind.ch  
 

In den Schulzimmern gelten zusätzlich die individuellen Schulzimmerregeln. 
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Massnahmen 

 

Leichte Vergehen  

Als leichtes Vergehen gilt der Verstoss gegen die Schulordnung.  

⋅ Wird ein Raum oder Inventar durch eine Schülerin oder einen Schüler mutwillig beschmutzt so wird 

jene(r) zu einer Arbeitsstunde beim Hauswart geschickt.  

Übersteigt die Anzahl eingeschriebener Schülerinnen und Schüler das Angebot sinnvoller 

Hauswartarbeiten, so erhalten sie einen Arbeitsauftrag für eine Stunde.  

⋅ Beschädigt eine Schülerin oder ein Schüler Inventar, Lehrmittel etc., so muss sie/er den 

verursachten Schaden beheben oder finanziell entsprechend begleichen.  

⋅ Wer den Pausenplatz während der Pause verlässt oder für Ballspiele und Schneeballschlachten 

nicht auf die Wiese geht, muss die Schulordnung abschreiben.  

⋅ Elektronische Geräte, die auf dem Schulgelände unerlaubt sicht- oder hörbar sind, werden bis 17.10 

Uhr gleichen Tags eingezogen. 

 

Mögliche Massnahmen sind je nach Schwere des Vergehens  

Massnahmen werden von der Klassen- oder Fachlehrperson ausgesprochen und deren Erfüllung 

überwacht: 

⋅ Meldung an die Erziehungsberechtigten  

⋅ Meldung an Schulleitung und anschliessendes Gespräch  

⋅ Meldung an Schulbehörde  
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Grobe Vergehen  

Als grobe Vergehen gelten zum Beispiel: 

⋅ Mehrfaches Missachten der Schulordnung 

⋅ Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht  

⋅ Absichtliche Zerstörung von Sachwerten  

⋅ Verletzung von Personen, Gewalt 

⋅ Beleidigung, Mobbing, Drohung, etc.  

⋅ Diebstahl  

⋅ Suchtmittelmissbrauch (s. §5 der kant. Schulordnung) 

 

Mögliche Massnahmen sind je nach Schwere des Vergehens  

Massnahmen werden von der Klassen- oder Fachlehrperson ausgesprochen und deren Erfüllung 

überwacht: 

⋅ Meldung an die Erziehungsberechtigten  

⋅ Meldung an Schulleitung und anschliessendes Gespräch  

⋅ Meldung an Schulbehörde  

⋅ Meldung an Polizei  

⋅ Time-Out/Wegweisung vom Unterricht 

⋅ Weitere Massnahmen gemäss kant. Schulordnung (411.101) 

 


